
12 Dienstag, 24. Februar 2026Zürich und Region

«Sie betreiben Täterschutz»
Auch Kriminelle nutzen moderne technische Möglichkeiten – der Kantonsrat diskutiert über ein neues Polizeigesetz

ANDREA MARTI

Bricht ein Einbrecher in ein Haus in
Zürich ein und fährt danach in denAar-
gau, ahnt dieAargauer Polizei nichts da-
von, dass die Zürcher Polizei den Krimi-
nellen schon einmal festgenommen hat.
Fährt er aber nach Deutschland, weiss
die deutsche Polizei schon, dass sie es
mit einem Einbrecher zu tun hat – sie
hat die Information direkt aus Zürich
erhalten.Das ist nur eines der Beispiele,
wie die Realität heutiger Verbrecher
dem Zürcher Polizeigesetz voraus ist.

Bis anhin durften Polizisten auch
keine künstliche Intelligenz verwenden,
um denVerkehr zu überwachen.Ummit
einem anderen Kanton Daten auszutau-
schen, mussten sie schriftlich oder tele-
fonisch einen Antrag stellen. Automa-
tischer Datenaustausch, automatische
Datenauswertung – das ist, Stand heute,
alles noch verboten.

Sicherheit contra Freiheit

Mit dem neuen Polizeigesetz, so sagen
es die Befürworter, soll nun «moderne
Polizeiarbeit ermöglicht werden». Der
Gesetzesentwurf umfasst beinahe vier-
zig Seiten und ist «detailliert bis zur Un-
leserlichkeit», wie Regierungsrat Mario
Fehr im Rat sagte. Dazu gehören meh-
rere Punkte. Neu dürfte die Polizei:

� den Verkehr mit Videokameras über-
wachen.

� grosse Datenmengen mit künstlicher
Intelligenz analysieren.

� Ermittlungen in geschlossenen On-
line-Foren betreiben.

� Daten direkt mit anderen kantonalen
Polizeien austauschen.

Der Kantonsrat führte zuerst eine
Grundsatzdebatte über das Polizei-
gesetz. Schon da zeigten sich die zwei
Lager, die sich während der ganzen
Debatte gegenüberstehen sollten.

Auf der einen Seite eineMitte-rechts-
Mehrheit aus SVP, FDP, Mitte, EVP
und GLP, die die Revision unterstützte.
Ihre Position fasste die SVP-Kantons-
rätin Jacqueline Hofer (Dübendorf) zu-
sammen: «Dieses Gesetz hält eine gute
Balance zwischen Sicherheit und Frei-
heit. Wer übermässig auf die Bremse
tritt, betreibt Täterschutz.» Den Bürger-
lichen gegenüber stand die linke Rats-
seite aus SP, Grünen und der Alterna-
tiven Liste (AL). Von dieser Seite her

wurde immer wieder an den Fichen-
Skandal erinnert, als zwischen 1945 und
1980 Hunderttausende von der Bun-
despolizei überwacht wurden. Sabine
Arnold (Grüne, Zürich) sagte, dass die
linke Ratsseite «diese Form der Mas-
senüberwachung» entschieden ablehne.
«Mit diesen Methoden geraten viele,
viele Menschen ins Visier der Polizei.
Wir plädieren für den Datenschutz aller
Unschuldigen.»

Kameras im Verkehr

Die wohl weitreichendste Neuerung im
Polizeigesetz betrifft die Überwachung
des Strassenverkehrs. Neu soll die Polizei
Strassen laufend mitVideokameras über-
wachen.Zwar sollen die Bilder normaler-
weise nur verschwommen übermittelt
werden. Gibt es aber Anzeichen für eine
«ernsthafte Gefahr», darf die Polizei die
Bilder auch in scharfer Ausführung aus-
werten – inklusive Gesichts- und Num-
mernschilderkennung.Auch zur «Verbes-
serung der Verkehrssicherheit» oder um
Verkehrsunfälle zu bewältigen, soll der
Einsatz der Aufnahmen erlaubt sein.

Die linke Ratsseite kritisierte, dass
der potenzielle Einsatz der Videokame-
ras zu weit gehe. Die Grüne Sabine
Arnold sagte: «Dieses Mittel muss auf
ein absolutes Minimum beschränkt wer-
den. Die Folgen für unbescholtene Ver-
kehrsteilnehmende sind erheblich.»
Ausserhalb jener Fälle, in denen Leib
und Leben vonMenschen bedroht seien,
sei der Einsatz solcher Aufnahmen un-
verhältnismässig.

Andrea Gisler (GLP,Gossau) zog als
Konter einen Vergleich: «Ein modernes
Auto filmt manchmal auch und sam-
melt Unmengen privater Daten. Aber
wenn die Polizei das auch tut, dann ist
das plötzlich ein Problem?», fragte sie
rhetorisch. Darauf entgegnete Sabine
Arnold kurz: «Ja, aber auf ‹alle Cookies
annehmen› klicke ich freiwillig, polizei-
licher Datensammlung kann ich mich
nicht einfach entziehen.»

Die Kantonspolizei soll in Zukunft
ausserdem künstliche Intelligenz für
ihre Ermittlungen nutzen und online
intensiver ermitteln dürfen. Zum einen
soll sie KI nutzen dürfen, um grössere
Mengen Daten zu analysieren und mög-

licheVerdächtige zu identifizieren.Zum
anderen soll die Polizei mit der Erlaub-
nis des Zwangsmassnahmengerichts
auch in geschlossenen Internetforen
ermitteln können. Diese Möglichkeit,
so die Unterstützer der Vorlage, sei
unabdingbar für eine moderne Poli-
zei. Mario Senn (FDP, Adliswil) sagte:
«Es wäre absurd, der Polizei den Ein-
satz von KI zu verwehren. Wer da da-
gegen ist, hätteAnfang des 20. Jahrhun-
derts auch verhindert, dass sich die Poli-
zei Autos anschafft.» Anita Borer (SVP,
Uster) sagte: «Wir geben der Polizei die
Möglichkeit, modern zu arbeiten, zum
Schutz der Bevölkerung – nicht mehr
und nicht weniger.»

Die linke Ratsseite sah in dem An-
liegen, KI für Ermittlungen einsetzen
zu dürfen, aber eine weitreichende Ge-
fahr. Judith Stofer (AL, Dübendorf)
kritisierte, dass der Anlass für eine sol-
che Auswertung zu unklar definiert sei.
«Der Begriff ‹ernsthafte Anzeichen für
eine Gefahr› ist extrem offen», sagte
sie. Das sei insbesondere problema-
tisch, wenn es um präventive Ermittlun-
gen gehe, das heisst um solche, die statt-

fänden, noch bevor sich jemand etwas
habe zuschulden kommen lassen. Des-
wegen sei «die Gruppe der potenziell
Betroffenen praktisch unbegrenzt».

Grenzen des Datenaustauschs

Die linke Ratsseite wies darauf hin,
dass Algorithmen, auf denen künstliche
Intelligenz beruhe, oft auch Vorurteile
reproduzierten. Leandra Columberg
(SP, Dübendorf) sagte: «Es gibt bei sol-
chen Systemen ein grosses Diskriminie-
rungsrisiko – insbesondere da, wo eine
Korrelation eine Kausalität suggeriert.»
Dieser Kritik widersprach Jacqueline
Hofer (SVP) entschieden: «Es geht bei
der Mustererkennung durch KI nicht
um pauschale Zuschreibung, sondern
um sich wiederholende Täterschaft. Da
geht es umEinbruchserien und Banden-
kriminalität.»

Schliesslich debattierte der Rat auch
noch die Neuerung, dass die Zürcher
Kantonspolizei in Zukunft Daten mit
anderen Kantonspolizeien direkt aus-
tauschen können soll.Es sei bereits mög-
lich, Daten auf nationaler Ebene mit
anderen Schengen-Ländern auszutau-
schen. Dass dies auf kantonaler Ebene
noch nicht etabliert sei, sei schlichtweg
«absurd», sagte die GrünliberaleAndrea
Gisler.Derweil äusserte links wiederum
Bedenken, dass dieser Datenaustausch
missbraucht werden könnte. Die Neue-
rung sei ein «schwerer Eingriff» in die
Grundrechte, sagte Leandra Columberg
(SP, Dübendorf).

Der zuständige Regierungsrat,Mario
Fehr (parteilos), setzte sich mitVerve für
die Vorlage ein. «Ich will Menschen an
Leib und Leben schützen, und genau das
tut dieses Gesetz», sagte Fehr.Die Miss-
brauchsgefahr, welche die linke Rats-
seite wiederholt beklagte, sah Fehr nicht.
«Meine Polizei ist nicht wie die in den
USA.Meine Polizei arbeitet rechtsstaat-
lich, es gibt keine Massenüberwachung.
Das ist eine Mär!» Fehr beteuerte, dass
die Vorlage gesetzeskonform und aus-
gewogen sei – und notwendig, um mo-
derne Polizeiarbeit machen zu können.
«Die Technologien haben sich weiter-
entwickelt und die Kriminellen auch.»
Deswegen brauche es dieses Gesetz.

Die Anträge von links, um den Ein-
satz von KI und Videoüberwachung
weniger weitreichend zu ermöglichen
und den Datenaustausch zwischen den
Kantonen zu streichen,wurden allesamt
deutlich abgelehnt. Als Nächstes wird
die Redaktionskommission die Vorlage
bereinigen, daraufhin folgt die Schluss-
abstimmung des gesamten Rats.

Massenüberwachung oder notwendiges Werkzeug für die Polizei? Das Zürcher Parlament streitet über einen künftigen Ein-
satz von KI-Software. ILLUSTRATION IDA GÖTZ / NZZ
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Millionärspaar bezieht jahrelang AHV/IV-Ergänzungsleistungen
Die Behörden wurden durch eine Selbstanzeige in Kenntnis gesetzt – sonst wäre der Betrugsfall nicht aufgeflogen

TOM FELBER

Ein Rentnerehepaar besitzt ein Barver-
mögen von rund einer Million Franken.
Fast zehn Jahre lang bezieht es zu Un-
recht Ergänzungsleistungen zur AHV/
IV. Die beiden sind nun mit Strafbefeh-
len der Staatsanwaltschaft Zürich-Lim-
mat wegen gewerbsmässigen Betrugs zu
bedingten Geldstrafen und Bussen ver-
urteilt worden. Das Ehepaar hatte sich
selber angezeigt und sämtliche unrecht-
mässig bezogenen Beträge vollumfäng-
lich zurückgezahlt.

Das Schweizer Ehepaar – beide
heute Mittsiebziger – hatte sich im Juli
2015 beim Amt für Ergänzungsleistun-
gen der Stadt Zürich gemeldet und Er-
gänzungsleistungen zur AHV/IV bean-

tragt.Das Gesuch hatten sie gemeinsam
unterzeichnet.

Konti verschwiegen

Wie aus dem Strafbefehl, in den die
NZZ Einsicht hatte, hervorgeht, gab
das Paar damals an, lediglich über eine
monatliche AHV-Rente von 1419 Fran-
ken als Einkommen zu verfügen. Als
Vermögen gaben die beiden drei Bank-
konti mit einer Gesamtsumme von
71 083 Franken an. Beim Ausfüllen sol-
cher Gesuche bestehtWahrheitspflicht.

Wie sich herausgestellt hat, verfügte
das Ehepaar aber zum Zeitpunkt des
Antrags über vier weitere Bankkonti
und Portfolios mit einem Gesamtvolu-
men von damals 1,05Millionen Franken.

Bei zwei periodischen Überprüfungen
in den Jahren 2018 und 2021 verschwie-
gen sie die Existenz der Konti weiterhin.
2018 war noch ein weiteres Bankkonto
hinzugekommen, das einen Saldo von
30 000 Franken aufwies. Im Strafbefehl
heisst es, dem Ehepaar sei bewusst ge-
wesen, dass das Amt für Ergänzungs-
leistungen ihnen vertraut habe und ohne
einen erheblichen Aufwand gar nicht in
der Lage gewesen sei, diese Konten und
Vermögenswerte aufzuspüren.

Gestützt auf diese Täuschung zahlte
das Amt von April 2015 bis Novem-
ber 2024 insgesamt rund 280 000 Fran-
ken Ergänzungsleistungen zu Unrecht
aus. Laut dem Strafbefehl hat das Ehe-
paar mit diesem Geld in dieser Zeit sei-
nen Lebensunterhalt bestritten. Dass

es nicht ewig so weiterging, ist offenbar
dem Umstand geschuldet, dass mindes-
tens ein Ehepartner ein schlechtes Ge-
wissen bekam. Auch bei den Steuern
hatten die beiden all die Jahre falsche
Angaben gemacht.

Bussen und Verfahrenskosten

Aufgrund einer Steueramnestie erstat-
teten sie Selbstanzeige. Der Bezug der
AHV/IV-Ergänzungsleistungen war von
dieser Amnestie allerdings nicht betrof-
fen.Deshalb führte die Selbstanzeige zu
einer Untersuchung durch die Staats-
anwaltschaft, obwohl das Ehepaar alle
zu viel bezogenen Gelder bereits voll-
umfänglich an dasAmt für Ergänzungs-
leistungen zurückerstattet hatte.

Beide Ehepartner wurdenmit separa-
ten Strafbefehlen wegen gewerbsmässi-
gen Betrugs zu bedingten Geldstrafen
von je 180 Tagessätzen à 80 Franken,
also je 14 400 Franken, verurteilt. Der
Vollzug der Geldstrafen wird bei einer
Probezeit von zwei Jahren bedingt aufge-
schoben. Zudem wurden beide Beschul-
digten mit Bussen von je 3600 Franken
bestraft.Hinzu kommen je 1000 Franken
Gebühren für das Vorverfahren.

Ihre amtlichenVerteidiger müssen sie
ausserdem selber bezahlen, Kosten von
rund 3700 Franken. Die Gesamtkosten,
die dem Ehepaar infolge der Strafunter-
suchung auferlegt worden sind, belaufen
sich demnach auf rund 12 900 Franken.
Die Strafbefehle sind nicht angefochten
worden und rechtskräftig.

SVP wehrt sich gegen «Zuwanderungskrise»
Die Partei will Kinder mit schlechten Deutschkenntnissen in separate Klassen einteilen

TOBIAS MARTI, ROBIN SCHWARZENBACH

Die SVP will im Kleinen, was im Gros-
sen bereits aufgegleist ist. Am 14. Juni
kommt die Initiative «Keine 10-Millio-
nen-Schweiz» vors Volk. Das Anliegen
der nationalen Partei fordert, dass die
Einwohnerzahl der Schweiz bis 2050
auf maximal 10 Millionen begrenzt
wird – notfalls auf Kosten der Perso-
nenfreizügigkeit mit der EU. Verhan-
delt wird also ein Kernthema derVolks-
partei, mit dem sie punkten dürfte bei
ihrer Anhängerschaft.

Von diesem Schub will auch die Zür-
cher Kantonalpartei profitieren. Auch
sie ortet eine Zuwanderungskrise und
hält Wachstumsgrenzen für den bevöl-
kerungsreichsten Kanton des Landes für
notwendig. In ihren Unterlagen geht die
Partei von einem Bevölkerungswachs-
tum von bis zu 35 Prozent für die kom-
menden 30 Jahre aus – und damit vom
extremsten der drei Wachstumsszena-
rien, die das Statistische Amt des Kan-
tons im November ermittelt hat. In
absoluten Zahlen hiesse das: Im Kan-
ton Zürich würden dann knapp 2,2 Mil-
lionen Menschen leben. Heute sind es
1,6 Millionen.

Vieles ist Zukunftsmusik

Am Montag präsentierte die Partei
eine Reihe von Gegenmassnahmen. Es
sind Vorstösse, die im Kantonsrat ein-
gereicht werden sollen. Vieles davon
ist noch Zukunftsmusik. So will die
SVP von der Regierung wissen, wie sie
mit Wachstumsmüdigkeit, -druck und
einem drohenden Verkehrskollaps um-
zugehen gedenke.

Einige Vorstösse in dem Paket er-
staunen, zumindest auf den ersten Blick.
So will die Kantonsrätin Anita Borer
den Unterricht an den Schulen verbes-
sern – und zwar mit Deutsch-Tests, die
vor der Einschulung durchgeführt wer-
den sollen. Kinder, die das vorgegebene
Sprachniveau nicht erreichen, sollen spe-
ziellenDeutsch-als-Zweitsprache-Regel-
klassen zugeteilt werden. Sobald sie das
Mindestniveau erreichen, sollen sie in
eine Regelklasse umgeteilt werden.

Es wäre eine Umstellung des gelten-
den Systems. Derzeit werden Kinder mit
ungenügenden Deutschkenntnissen den
Regelklassen zugeteilt und besuchen er-
gänzend dazu den Unterricht in Deutsch
als Zweitsprache (DaZ).Borer sagt: «Wer
dem Unterricht sprachlich nicht folgen
kann, bremst die ganze Klasse.» Mit der
Massnahme verspricht sie sich eine Stär-
kung derRegelklassen und damit des Bil-
dungsniveaus insgesamt.«Wirwollen,dass
es für jedesKind und auch für dieKlassen
einfacher wird.» Mit dem heutigen Sys-
tem seien die Kosten angestiegen.Darum
müsse man etwas an dem System ändern,
lautet Borers Überzeugung:Wenn es für
Lehrer künftig einfacher werde, brauche
es weniger zusätzliches Personal.

Bereits in der Vergangenheit hatte
die FDP eine ähnliche Forderung plat-
ziert, die dann später abgeschrieben
wurde. Das Argument der Bildungs-
direktion dagegen: Kinder für eine län-
gere Zeit zu separieren, sei mit über-
geordnetem Recht nicht vereinbar.

Der Verband der Zürcher Lehrerin-
nen und Lehrer (ZLV) hat die Ideen
der SVP intern noch nicht bespro-
chen. Dennoch sagt die ZLV-Präsiden-
tin Lena Fleisch: «Es klingt nach einem
einfachen Vorschlag für eine komplexe
Herausforderung.»

Zuhören ist wichtig

Fleisch, selber Primarlehrerin, sagt wei-
ter: «Kinder lernen Fremdsprachen, in-
dem sie anderen Kindern zuhören.» Das
wäre im SVP-Modell wohl weniger der
Fall. Die Verbandspräsidentin bezwei-
felt zudem, dass sich das Vorhaben wie
von der SVP angekündigt kostenneutral
umsetzen lasse. «Einem Kindergarten-
kind kann man nicht einfach einenMul-
tiple-Choice-Test in die Hand drücken.»
Zur Prüfung der Deutschkenntnisse auf
dieser Altersstufe brauche es eine Eins-
zu-eins-Betreuung.

Aber: Ohne Deutsch-Probleme in
den «normalen» Regelklassen wür-
den Lehrerinnen und Lehrer entlastet.
Das sieht Fleisch ähnlich wie die SVP.
Im Unterricht und auch sonst gäbe es
eine Hürde weniger.Die ZLV-Präsiden-
tin weist aber auch darauf hin, dassTeile
der SVP-Motion woanders bereits um-
gesetzt seien: in denAufnahmeklassen.

Manche Gemeinden führen solche
Klassen für fremdsprachige Kinder zwi-
schen der zweiten und sechsten Primar-
klasse: für Flüchtlinge sowie für auslän-
dische Kinder, die erst vor kurzem in

den Kanton Zürich gezogen sind und
noch praktisch kein Deutsch können. In
diesen Klassen sollen solche Mädchen
und Buben innert ein bis zwei Jahren
auf den Übertritt in eine Regelklasse
vorbereitet werden. Fleisch sagt: «Zahl-
reiche Schülerinnen und Schüler haben
nach der Aufnahmeklasse immer noch
Mühe mit Deutsch.» Das liege auch
daran, dass das Brückenangebot aus
Kostengründen schon immer begrenzt
gewesen sei. Warum also nicht versu-
chen, dieses Setting etwas besser auszu-
statten? Fleisch sagt: «Das könnte ein
Teil der Lösung sein.»

Die SVP-Kantonsrätin Anita Borer
entgegnet, die Ressourcen bestehender
DaZ-Angebote sollten gebündelt wer-
den, um sie auf die Sprachklassen um-
zuleiten. Damit werde ermöglicht, dass
vor demÜbertritt in die Regelklasse zu-
erst ein gewisses Niveau erreicht werde.

Noch mehr Ideen

Ein weiterer Vorstoss der kantonalen
SVP fordert, dass in der Kriminalstatis-
tik nicht nur ausgewiesen werde, wie
viele Ausländerinnen und Ausländer
unter den Beschuldigten sind, sondern
auch,wie viele Eingebürgerte.Aber wer
eingebürgert ist, ist Schweizerin oder
Schweizer, und hat damit die gleichen
Rechte und Pflichten in Strafverfahren
wie jede andere Schweizer Bürgerin,wie
jeder andere Schweizer Bürger auch.
Ein Prinzip, das mit der Unterscheidung

zwischen «echten Schweizern» und Ein-
gebürgerten unterlaufen würde.

Es gehe der SVP darum, den Ein-
bürgerungsprozess zu beleuchten, sagt
Anita Borer, die den Vorstoss einrei-
chen wird. Dies sei eine reine Transpa-
renz-Massnahme. «Wenn überpropor-
tional viele Eingebürgerte kriminell
sind, müssen wir beim Einbürgerungs-
prozess ansetzen.» Umgekehrt könne
die Massnahme für Eingebürgerte auch
positiv sein. Etwa wenn sich zeige, dass
Eingebürgerte nicht übermässig krimi-
nell seien.

Der dritte Vorstoss will erreichen,
dass für die Sitzzuteilung im Kantonsrat
nicht die Zahl der Einwohnerinnen und
Einwohner in den Wahlbezirken, son-
dern die Zahl der Stimmberechtigten
entscheidend ist. Der SVP-Kantonsrat
TobiasWeidmann befürchtet, dass sonst
Bezirke mit einem hohen Zuwachs der
ausländischen Wohnbevölkerung künf-
tig politisch profitieren würden.

Er sagt: «Wenn man derart stark
wächst, muss man aufpassen, dass man
die Gleichgewichtung der Wähler-
stimmen nicht gefährdet.» Ein solches
Wachstum könne dazu führen, dass etwa
immer mehr Stimmen aus der Stadt
Zürich hinzukämen, wo besonders viele
Ausländer lebten.

Die SVP will das Niveau der Zürcher Regelklassen erhöhen, indem Kinder vor der Einschulung zum Sprachtest müssen. KARIN HOFER / NZZ
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